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Abrechnung  
transparent

Der korrekte Rechnungsempfänger

Die richtige Zuordnung einer Rechnung an einen Patienten 
wirft meist dann Schwierigkeiten auf, wenn im Familienver-
bund ein Familienangehöriger Mitglied einer gesetzlichen 
Krankenkasse ist (Versichertenstatus 1) und andere Familien-
angehörige bei derselben Krankenkasse familienversichert 
sind (Versichertenstatus 3). 

Die in den Praxen teilweise bestehende Handhabung, dass 
eine Rechnung für Mehrkosten, Eigenanteile etc. an den 
„Hauptversicherten“ übersandt wird, nicht jedoch an den 
tatsächlich behandelten Patienten, deckt sich nicht mit der 
bestehenden Rechtslage. 

Honoraranspruch besteht gegenüber dem  
jeweiligen Patienten 

Der Rechnungsempfänger wird ausschließlich dadurch be-
stimmt, mit wem ein Behandlungsvertrag abgeschlossen wurde. 
Der behandelte Patient schuldet aus dem Behandlungsvertrag 
die Vergütung und ist damit Zahlungspflichtiger. Auf ihn muss 
die Rechnung für Eigenanteile, Mehrkosten oder Privatleistun-
gen ausgestellt werden, damit die Vergütung fällig wird. Ob 
der Patient hierbei als Mitglied oder als Familienversicherter 
bei einer gesetzlichen Krankenkasse versichert ist, hat hierauf 
keinen Einfluss.  

Grundsätzlich sind zahnärztliche Leistungen daher, sofern 
sie nicht Gegenstand der gesetzlichen Krankenversicherung 

sind - wie oben dargestellt - dem behandelten Patienten in 
Rechnung zu stellen. Eine Übersendung an eine andere Person, 
wie z.B. einen (Ehe-)Partner ist grundsätzlich nicht zulässig, 
da die ärztliche Schweigepflicht gegenüber allen Familien-
angehörigen gilt. 

Besonderheit bei Minderjährigen 

Ein Jugendlicher kann nach entsprechender therapeutischer 
Aufklärung wirksam in eine Behandlung einwilligen, wenn er, 
wie die Rechtsprechung festgestellt hat, die entsprechende 
geistige Reife hat, um die anstehende Behandlung einzu-
schätzen und bewerten zu können. Unabhängig hiervon ist 
zu berücksichtigen, dass nach §§ 106 ff. BGB ein Jugendlicher, 
der zwischen sieben und 17 Jahren alt ist, zum Abschluss eines 
Behandlungsvertrags, im Rahmen dessen er sich zu einer 
Zahlung verpflichtet, zwingend der vorherigen Einwilligung 
seiner gesetzlichen Vertreter bedarf. Dies sind in aller Regel 
beide Eltern. Als Inhaber der Personen- und Vermögenssorge 
sind diese in Vertretung für das Kind zur Zahlung verpflichtet.

Sofern nur ein Elternteil mit in die Praxis gekommen ist, stellt 
dies im Normalfall keine Besonderheit dar, da sich Ehepartner 
gemäß § 1357 BGB bei Geschäften zur angemessenen Deckung 
des täglichen Lebensbedarfs der Familie gegenseitig vertreten 
können. Steht jedoch eine umfangreichere Behandlung an, 
ist es in jedem Fall zweckmäßig, den Heil- und Kostenplan 
(HKP) von beiden Elternteilen unterzeichnen zu lassen, da der 
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Umfang des täglichen Lebensbedarfs sich nach der jeweiligen 
wirtschaftlichen Situation der Eltern richtet und dieser außer 
den beiden Eltern in der Regel niemandem bekannt ist. 

Bei nicht verheirateten Eltern greift die Regelung des § 1357 
BGB nicht, so dass hier in jedem Fall aufgrund der in der 
Regel die beiden Eltern gemeinsam zustehende gesetzliche 
Vertretung eines gemeinsamen Kindes die Unterschrift beider 
Eltern unter einem Heil- und Kostenplan notwendig ist. Jedes 
Elternteil haftet dann als sogenannter Gesamtschuldner, das 
heißt, die Honorarforderung kann zwar insgesamt nur ein-
mal, aber gegenüber jedem Elternteil in voller Höhe geltend 
gemacht werden. 

Grundsätzlich gelten diese Ausführungen auch bei geschiede-
nen und getrenntlebenden Eltern, da aufgrund des geltenden 
Scheidungsrechts das Sorgerecht für die Kinder im Regelfall 

weiterhin bei beiden Elternteilen verbleibt. Allerdings kann 
das Familiengericht auch nur einem Elternteil die Personen- 
beziehungsweise Vermögenssorge für ein Kind zusprechen. 
Sollte aufgrund familiengerichtlicher Entscheidung nur ein 
Elternteil sorgeberechtigt sein, wird dies in der Regel zu dem 
Zeitpunkt offensichtlich, wenn um die zweite Unterschrift 
unter den Heil- und Kostenplan gebeten wird. In diesem Fall 
ist der alleinige Sorgeberechtigte in Vertretung für das Kind 
zahlungspflichtig.

Ramona Kalhofer
Projektgruppe Abrechnungswissen der KZVB

Dirk Lörner
Leiter KZVB-Geschäftsbereich Recht und Verträge
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